
IRRTÜMER  :  DIENSTMITTEL  &  RÄUMLICHKEITEN 
 

Was viele glauben: Wie es wirklich ist: 

… dass es so gehört, alles Nötige für die Arbeit in der 

Musikschule von zuhause mitzubringen. 

Sämtliche Dienstmittel müssen vom Dienstgeber entweder zur 

Verfügung gestellt oder die Verwendung eigener Mittel mit 

einer entsprechenden Aufwandsentschädigung vergütet 

werden (wie beim km-Geld für dienstliche Fahrten). 

… dass es 'normal' ist, private Noten, Instrumente, 

technische Medien, etc. für Unterricht, 

Veranstaltungen, Organisatorisches, etc. zu 

verwenden. 

Nur weil es weit verbreitet ist, ist es nicht korrekt. Abgesehen 

von den dienstrechtlichen Regelungen muss der Schulerhalter 

schon allein laut Privatschulgesetz (§ 6) nachweisen, dass er 

über geeignete Lehrmittel / Unterrichtsmittel verfügt. 

… dass Instrumente oder technischen Geräte, wenn 

sie in der Musikschule / bei Konzerten kaputt gehen, 

automatisch versichert sind ODER 

… dass für Schäden an privaten Instrumenten oder 

technischen Geräten im Arbeitseinsatz vom 

Dienstgeber nicht aufgekommen werden muss. 

Wenn ein Dienstgeber Arbeitsmittel nicht zur Verfügung stellt, 

ist nicht nur eine Aufwandsentschädigung für die Verwendung 

eigener Mittel, sondern auch ein eine Vergütung für "mit der 

Erfüllung des Auftrages verbundenen Schadens" vorgesehen 

(ABGB § 1014). Ob der Dienstgeber zur Deckung allfälliger 

Kosten eine Versicherung abschließt, ist ihm überlassen. 

… dass es in jedem Fall unbedenklich ist, am eigenen 

Handy Schülerdaten zu verwalten. 

Ob das Speichern dienstlicher Daten auf privaten Geräten 

unproblematisch ist, hängt vom Virenschutz ab und beim 

Handy außerdem von den verwendeten Apps und deren 

Berechtigungen. Insbesondere bei WhatsApp ist in 

datenschutzrechtlicher Hinsicht Vorsicht geboten. Außerdem 

hat man Anspruch auf Kostenersatz für Anrufe, SMS, etc. 

… dass der Dienstgeber verlangen kann, dass 

Musikschullehrer ihre privaten Computer fürs 

Verarbeiten von Schülerdaten in der 

Verwaltungssoftware, bei PLM-Anmeldungen etc. 

verwenden.  

Wenn am Arbeitsplatz keine geeigneten oder ausreichenden 

Geräte zur Verfügung stehen und der Dienstgeber den 

Aufwand für eigene Mittel nicht ersetzt, kann er deren 

dienstliche Verwendung auch nicht erwarten. Insbesondere die 

Verarbeitung persönlicher Daten kann außerdem 

datenschutzrechtlich heikel sein. 

… dass man auf private Mittel zurückgreifen muss, 

wenn man zuhause oder von zuhause aus arbeitet 

(Homeschooling, z.B. Videokonferenzen, …). 

Auch für Telearbeit müssen alle notwendigen Mittel zur 

Verfügung gestellt oder entstehende Kosten ersetzt werden 

(neues Dienstrecht: GBedG § 41). 

… dass es zum Job dazu gehört, dass man (ohne 

Aufwandsersatz) Leihinstrumente / Instrumente / 

Equipment besorgt oder zur Reparatur bringt. 

Der Transport von Musikschul-Equipment oder Schüler-

Instrumenten zur Wartung oder Reparatur gehört 

selbstverständlich vergütet – wie jede andere Dienstreise auch. 

… dass es keine gesetzlichen Vorgaben zu den 

Musikschul-Räumlichkeiten gibt. 

Laut Privatschulgesetz (§ 6) müssen die Schulräume baulich 

und einrichtungsmäßig dem Zweck der Schule und 

pädagogischen und hygienischen Grundsätzen entsprechen. 

Im Bediensteten-Schutzgesetz ist unter anderem geregelt, dass 

es Sanitärräume, Erste Hilfe und Brandschutz-Vorkehrungen 

braucht, sowie ausreichende Reinigung, Beleuchtung, 

Belüftung, Heizung und Lärmschutz-Maßnahmen. 

… dass sich die Musikschullehrer selbst um ihre 

Unterrichtsräume kümmern müssen. 

Die Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten sowie deren 

Zuteilung obliegt dem Dienstgeber. 

… dass man als Lehrer keinerlei Einfluss darauf hat, 

ob Schließsysteme oder Alarmanlagen etc. zum 

Einsatz kommen, UND 

…dass man verpflichtet werden kann, für 

(Schlüssel-)Chips einen Einsatz (Pfand) zu zahlen. 

Die Organisation und Gewährleistung der Zugänglichkeit der 

Räume obliegt dem Dienstgeber. Aber bei der Einführung von 

Kontrollmaßnahmen und technischen Systemen hat die 

Personalvertretung Mitwirkungsrechte. Den Zugang zu den 

Räumen muss der Dienstgeber unentgeltlich gewährleisten! 

… dass es unbedenklich ist, Schüler zuhause zu 

unterrichten. 

Unterricht außerhalb der Musikschul-Räumlichkeiten kann in 

versicherungstechnischer Hinsicht problematisch sein. 



§ 6 Privatschulgesetz  

Der Schulerhalter hat nachzuweisen, daß er über Schulräume verfügt, die baulich und einrichtungsmäßig dem Zweck 

und der Organisation der Privatschule sowie den Grundsätzen der Pädagogik und der Schulhygiene entsprechen. 

Ferner hat er nachzuweisen, dass die Privatschule die zur Durchführung des Lehrplanes notwendigen Lehrmittel und 

sonstigen Ausstattungen und Einrichtungen aufweist und über für die Erfüllung der Aufgaben der österreichischen 

Schule im Sinne des § 2 des Schulorganisationsgesetzes geeignete Unterrichtsmittel verfügt. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40197040/NOR40197040.html 

 

§ 1014 ABGB  

Der Gewaltgeber ist verbunden, dem Gewalthaber allen zur Besorgung des Geschäftes nothwendig oder nützlich 

gemachten Aufwand, selbst bey fehlgeschlagenem Erfolge, zu ersetzen, und ihm auf Verlangen zur Bestreitung der 

baren Auslagen auch einen angemessenen Vorschuß zu leisten; er muß ferner allen durch sein Verschulden 

entstandenen, oder mit der Erfüllung des Auftrages verbundenen Schaden vergüten. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR12018743/NOR12018743.html 

 

§ 41 Abs. 7 GBedG (neues Dienstrecht) 

Im Falle einer allgemeinen Krisensituation, Epidemie oder Naturkatastrophe kann den Vertragsbediensteten mittels 

Weisung Telearbeit im Sinne des Abs. 1 zeitlich befristet angeordnet werden, soweit dies aus wichtigen dienstlichen 

oder sonst im öffentlichen Interesse gelegenen Gründen geboten ist und den Vertragsbediensteten die dafür 

erforderliche Informations- und Kommunikationstechnik zur Verfügung gestellt oder ein angemessener Kostenersatz 

für den Einsatz eigener Informations- und Kommunikationstechnik gewährt wird. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Landesnormen/LNO40080699/LNO40080699.html 

 

NÖ Bediensteten-Schutzgesetz 1998 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20000371  

 

§ 3 Abs. 1 Der Dienstgeber ist verpflichtet, für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Bediensteten im 

Zusammenhang mit ihrer Arbeit zu sorgen. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Landesnormen/LNO40002792/LNO40002792.html  

 

§ 8 Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, daß 

die Arbeitsstätten einschließlich der Sanitär- und Sozialeinrichtungen, 

die elektrischen Anlagen, 

die Arbeitsmittel, [...] sowie 

die Einrichtungen zur Brandmeldung oder -bekämpfung, zur Erste-Hilfe-Leistung und zur Rettung aus Gefahr 

ordnungsgemäß instand gehalten und gereinigt sowie in regelmäßigen Abständen auf ihren ordnungsgemäßen 

Zustand überprüft und gewartet sowie festgestellte Mängel unverzüglich beseitigt werden. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Landesnormen/LNO40002797/LNO40002797.html  

 

§ 10 Abs. 2 In Arbeitsräumen muß unter Berücksichtigung der Arbeitsvorgänge und der Arbeitsbedingungen 

ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden sein und müssen raumklimatische Verhältnisse 

herrschen, die dem menschlichen Organismus angemessen sind. 

§ 10 Abs. 3 Soweit die Zweckbestimmung der Räume und die Art der Arbeitsvorgänge dies zulassen, müssen 

Arbeitsräume ausreichend natürlich belichtet sein und eine Sichtverbindung mit dem Freien aufweisen. 

§ 10 Abs. 4 Arbeitsräume müssen erforderlichenfalls während der Arbeitszeit unter Berücksichtigung der 

Arbeitsvorgänge entsprechend künstlich beleuchtet sein. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Landesnormen/LNO40002799/LNO40002799.html 

 

§ 21 Abs. 1 Unter Berücksichtigung des Standes der Technik sind die Arbeitsvorgänge und die Arbeitsplätze so zu 

gestalten und sind alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, daß die Lärmeinwirkung auf das niedrigste in der Praxis 

vertretbare Niveau gesenkt wird. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Landesnormen/LNO40002811/LNO40002811.html  

 

MKM Handbuch für Musikschulen 

Räume (Grunderfordernisse): https://wiki.mkmnoe.at/confluence/display/HFM/Grunderfordernisse 

Ausstattung: https://wiki.mkmnoe.at/confluence/display/HFM/Ausstattung  
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